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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 82/08/0154 E 19. März 1984 RS 1

Stammrechtssatz

Die Berechtigung, die übernommene Arbeitsp:icht generell durch Dritte verrichten zu lassen oder sich ohne weitere

Verständigung des Vertragspartners zur Verrichtung der bedungenen Arbeitsleistung einer Hilfskraft zu bedienen,

schließt die pers. Abhängigkeit wegen der dadurch fehlenden Ausschaltung der Bestimmungsfreiheit des

Verp:ichteten aus. Hiebei ist es ohne Belang, ob der Beschäftigte von der ihm zustehenden Berechtigung, sich

vertreten zu lassen, auch Gebrauch macht.

Schlagworte

Dienstnehmer Begriff Persönliche Abhängigkeit
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